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Menschengerechte Gestaltung von Arbeit und Technik in den neuen Bundesländern 

Informationen über Arbeitsbedingungen und der Zustand von Arbeits-
plätzen in den neuen Bundesländern belegen, daß die technische und 
wirtschaftliche Modernisierung von Betrieben und Verwaltungen in den 
neuen Ländern mit dringend erforderlichen Maßnahmen zur Schaffung 

 menschengerechter Arbeitsbedingungen und der Sicherung sozialer 
Stabilität verzahnt werden muß. Angesichts dieser Situation ist eine 
arbeitspolitische Bestandsaufnahme dringend erforderlich, die systema-
tisch Rechenschaft über die gegenwärtige Anzahl der Arbeitsplätze und 
die Qualität der Arbeitsbedingungen gibt. Darauf aufbauend müssen 
die Aktivitäten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen verstärkt und 
dem Forschungsrogramm „Arbeit und Technik" zur Bewältigung der 
ihm obliegenden Aufgaben in den westlichen und östlichen Bundeslän-
dern ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Vorbemerkung 

Der politische, wirtschaftliche Strukturwandel in den neuen Län-

dern ist mit erheblichen Auswirkungen auch auf die Arbeitsbe-

dingungen der Beschäftigten verbunden. Die Geltung des Ar-

beitsschutzrechtes der „alten" Bundesrepublik Deutschland auch 

im Beitrittsgebiet sowie der Aufbau eines entsprechenden Ar-

beitsschutzsystems wurde — mit einigen erforderlichen Über- 
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gangsvorschriften — im Einigungsvertrag vereinbart. Danach sind 
im technischen Arbeitsschutz für Altanlagen hinsichtlich der An-
forderungen an ihre technische Beschaffenheit die in der ehemali-
gen DDR geltenden Vorschriften weiterhin maßgebend; bei we-
sentlichen Änderungen oder zur Gefahrenabwehr kann die zu-
ständige Behörde Anpassungen an das bundesdeutsche Recht 
verlangen. Die bundesdeutschen Betriebsvorschriften sind ab 
1. Januar 1992 verbindlich. 

Gegenwärtig befinden sich die neuen Länder in einer Phase, in 
der dieser Übergang verwirklicht wird, und dies in einer Situation, 
in der sich auch alle übrigen Strukturen neu formieren. Es ist 
unausweichlich, daß diese Phase besondere Schwierigkeiten für 
die Beschäftigten mit sich bringt, die Politik ist gefordert, alles ihr 
Mögliche zur Erleichterung dieses Übergangs zu tun. 

Die Bundesregierung stellt sich ihrer Verantwortung und unter-
nimmt größte Anstrengungen, zur raschen Herstellung men-
schengerechter Arbeitsbedingungen in den neuen Ländern beizu-
tragen. Ihre Einflußmöglichkeiten sind dabei nach der Kompe-

tenzordnung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
begrenzt; z. B. ist der Vollzug des Arbeitsschutzrechts Sache der 
Länder bzw. der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für 

deren autonom gesetztes Recht. Erschwerend kommt hinzu, daß 
wegen des Neuaufbaus der Arbeitsschutzinstitutionen keine voll-
ständigen Informationen über die Arbeitsbedingungen in den Be-
trieben und Verwaltungen der neuen Länder vorliegen. Überdies 
ist jede Situationsbeschreibung infolge des raschen Wandels auf 

betrieblicher Ebene lediglich eine Momentaufnahme, die rasch 
überholt ist. Wichtiger als der Versuch, die Wirklichkeit möglichst 
erschöpfend in Zahlen darzustellen, ist es daher, konkrete Hilfe-

stellung zu leisten. 

Die der Bundesregierung zur Verfügung stehenden Informationen 
vermitteln ein differenziertes Bild der Arbeitsbedingungen: Ne-
ben Betrieben mit veralteten Anlagen stehen solche mit durchaus 
auch den geltenden Arbeitsschutzbestimmungen entsprechenden 
Einrichtungen. Generell muß allerdings von erheblichen gesund-
heitlichen Belastungen der Arbeitnehmer und einem großen 
Nachholbedarf an moderner Technologie ausgegangen werden. 
Um so dringlicher ist es, daß die betrieblichen und überbetrieb-
lichen Arbeitsschutzeinrichtungen möglichst bald ihre volle Ar-
beitsfähigkeit erreichen. 

1. Welche Informationen über die aktuellen Arbeitsbedingungen in 
den neuen Bundesländern liegen der Bundesregierung vor, z. B. 
hinsichtlich Arbeitsunfällen, arbeits- und berufsbedingten Erkran-
kungen, sowie der Belastungs- und Beanspruchungssituation? 

Die Bundesregierung verfügt derzeit über keine umfassenden 
Daten über die aktuellen Arbeitsbedingungen in den neuen Bun-

desländern: 

— Die Statistik der Arbeitsunfälle der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik liegt bis 1989 vor; sie ist aus vielerlei 
Gründen mit der der „alten" Bundesrepublik Deutschland 

nicht vergleichbar; so diffe rieren die statistischen Grundlagen 
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wie auch die Erhebungspraxis. Verläßliche Daten werden erst 
1992 für 1991 vorliegen. 

— Die Berufskrankheitenstatistik liegt bis einschließlich 1990 
nach DDR-Recht vor. Auch hier lassen sich allerdings keine 

statistisch einwandfreien Vergleiche anstellen, da sowohl die 
anerkannten Berufskrankheiten als auch die Anerkennungs-
praxis differieren. 

Die offizielle Arbeitsunfall- und Berufskrankheitenstatistik wird 
also erst ab 1992 ein einheitliches und vergleichbares Bild er-
geben können. Zu arbeits- und berufsbedingten Erkrankungen 
sowie zur Belastungs- und Beanspruchungssituation gibt es keine 
umfassende amtliche Statistik. 

Darüber hinaus verfügt die Bundesregierung über die Daten des 
„Arbeitshygienischen Berichts" aus der ehemaligen Deutschen 

Demokratischen Republik. In diesen Bericht wurden die Arbeits-
bedingungen aller Betriebe ab elf Beschäftigte aufgenommen. 

Wenn auch die Aktualität dieser Daten aufgrund des raschen 
Wandels der Arbeitsbedingungen in den neuen Ländern nicht 
mehr vollständig gegeben ist und die unterschiedlichen zu-
grundeliegenden Grenzwerte die Interpretation erschweren, 
gestatten diese Daten doch wichtige Hinweise für Maßnahme-
schwerpunkte. 

Danach müssen bis zum Beitritt von den rd. acht Mio. Arbeitneh-
mern in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik ca. 
1,7 Mio. als so exponiert gelten, daß bei ihnen die Grenzwerte der 
früheren Deutschen Demokratischen Republik für gesundheit-
liche Belastungen der Arbeitnehmer zumindest teilweise über-
schritten wurden. Die hauptsächlichen Expositionen bestanden 

gegenüber Lärm (ca. 842 000 Beschäftigte), körperlich schwerer 
Arbeit (ca. 701 000 Beschäftigte), Gefahrstoffen (ohne Stäube ca. 
225 000 Beschäftigte) und Ganzkörpervibrationen (ca. 292 000 Be-

schäftigte). 

Die der Bundesregierung vorliegenden Berichte über die Wismut 
AG bestätigen eine hohe Strahlengefährdung insbesondere durch 
Radon und Radonfolgeprodukte und eine hohe Quarzstaubbe-
lastung für die Beschäftigten. Eine abschließende Beurteilung der 

durch die Arbeitsbedingungen in der Wismut AG verursachten 
Gesundheitsschäden ist der Bundesregierung zur Zeit nicht mög-
lich. 

Darüber hinaus muß noch von einem ganz erheblichen Asbestpro-
blem ausgegangen werden, da noch bis in die jüngste Zeit insbe-

sondere im Bauwesen Asbesterzeugnisse eingesetzt und verarbei-
tet wurden. 

In der Rangfolge der Belastungsfaktoren standen die Gefahrstoffe 
immer mit an der Spitze. Gefahrenschwerpunkte waren dabei die 

Expositionen gegenüber Schwermetallen wie Blei, Chrom, 
Quecksilber, Nickel mit zum Teil ganz erheblichen Konzentratio-

nen, Benzol, aromatischen Nitro- und Aminoverbindungen, 
Schwefelkohlenstoffen u. a. 

Die Anzahl der Hitzeexponierten wurden noch 1989 auf 96 000 
Beschäftigte ermittelt. Ein erheblicher Anteil der Beschäftigten 
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(ca. 17 bis 18 Prozent) hatte unter besonderer Arbeitsschwere zu 
leiden. Die Ursachen dafür lagen in der veralteten Technik in der 

Industrie (z. B. fehlende Hebehilfen oder Kipphebebühnen) und 
den geringen Mechanisierungsgrad in der Landwirtschaft. 

Die Situation hat sich aber — wenn auch zum Teil als Folge des 
Strukturwandels — insbesondere in bezug auf die Gefahrstoffex-
position in den letzten Monaten deutlich verbessert. Durch Stille-
gungen und Sanierungen sind in der chemischen Industrie die 
Expositionen und die Anzahl der Exponierten deutlich gesenkt 

worden. Die Einführung des westdeutschen Arbeitsschutzrechtes 
wird zu einer weiteren deutlichen Minderung beitragen. So dürf-
ten danach Asbestprodukte schon heute keine Verwendung mehr 

in der Bauindustrie finden. Die vorgeschriebenen Schutzmaßnah-
men gegenüber krebserzeugenden Stoffen werden zu einer deut-
lichen Reduzierung der Anzahl der Exponierten gegenüber Vinyl-
chlorid, Nickel, Chrom, Benzol und aromatischen Nitro- und Ami-
noverbindungen führen. Die Verwendung von Schwermetallen 

wie Blei, Quecksilber und Cadmium ist aus Gründen des Arbeits-
und Umweltschutzes ebenfalls beschränkt. Teilweise gibt es 

hierzu schon eigene EG-Richtlinien. Die Expositionskopzentratio-
nen und die Anzahl der Exponierten werden in starkem Maße ge-

senkt werden. 

Die Expositionen gegenüber Stäuben, Rauchen, Vibrationen und 
körperlich schwerer Arbeit werden sich wahrscheinlich nicht in 
diesem Tempo reduzieren lassen, da sie weit verbreitet in vielen 

Branchen und Betrieben vorkommen und erst mit einer umfassen-
den Sanierung und Modernisierung der Betriebe abgebaut wer-

den können. 

Die Bundesregierung wird — soweit noch nicht erfolgt — diese 
Informationen den zuständigen Stellen zur Verfügung stellen und 

ihre eigenen Bemühungen an ihnen orientieren. 

Die arbeitsmedizinischen und -hygienischen Datenbestände der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik müssen weiter 
gesichert und aufbereitet werden, um daraus Informationen über 
Expositions-, Belastungs- und Gefährdungsschwerpunkte am Ar-

beitsplatz abzuleiten. Aus diesen Informationen können An-
haltspunkte für effektive Präventions- und Sanierungsmaßnah-
men gewonnen werden. Die zuständigen Stellen haben bei der 

Sicherstellung und Aufbereitung der Daten bereits Fortschritte 

erzielt. 

2. Hat die Bundesregierung die Erarbeitung einer Bestandsaufnahme 
von arbeits- und innovationspolitischen Problemen in den Betrieben 
und Verwaltungen der neuen Bundesländer eingeleitet? 

Die Bundesregierung hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
die Bundesanstalt für Arbeitsmedizin mit einer Bestandsaufnahme 
von Arbeitsschutzproblemen in den Betrieben und Verwaltungen 
der neuen Bundesländer beauftragt. Der Entwurf des Arbeitspro-
gramms der Bundesanstalt für Arbeitsschutz für die Jahre 1992 bis 
1994 setzt in vielfältiger Weise Schwerpunkte im Beitrittsgebiet. 
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Auch das in Vorbereitung befindliche Arbeitsprogramm der Bun-
desanstalt für Arbeitsmedizin wird sich schwerpunktmäßig mit 
derartigen Aufgabenstellungen befassen. Bei der Erarbeitung 
einer Bestandsaufnahme arbeitet die Bundesregierung eng mit 
den neuen Ländern und den Trägern der Unfallversicherung zu-

sammen. 

3. Wie bewertet die Bundesregierung den Handlungsbedarf zur Ver-
besserung der Arbeit im einzelnen und welche konkreten Schritte 
dazu wurden von ihr bisher unternommen, bzw. sind in der näch-
sten Zeit beabsichtigt? 

Welchen Beitrag kann dazu der ganzheitliche Innovationsansatz 
ihrer arbeitsbezogenen Forschungspolitik leisten? 

Die vorliegenden Informationen lassen einen erheblichen Hand-
lungsbedarf erkennen. Die Bundesregierung stellt die ihr zugäng-
lichen Erkenntnisse den Arbeitsschutzinstitutionen in den neuen 
Ländern zur Unterstützung der dortigen Arbeitsschutzaufsicht zur 
Verfügung. Sie bemüht sich darüber hinaus, auf allen ihr zugäng-
lichen Wegen auf diese schwierige Situation und die damit ver-
bundenen möglichen Folgen für die Beschäftigten hinzuweisen 
sowie auf Verbesserungen hinzuwirken. Dazu dienen insbeson-
dere ein kontinuierlicher Erfahrungsaustausch und Beratungen 

mit . den zuständigen Ministerien der neuen Länder unter Ein-
schaltung der Außenstelle des Bundesministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung in Berlin. Weiterhin steht die Bundesregierung in 
diesen Fragen im engen Kontakt mit den Berufsgenossenschaften. 
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und die Bundesanstalt für 
Arbeitsmedizin sind beauftragt worden, ihren Sachverstand allen 

Verantwortlichen zur Verfügung zu stellen. 

Grundsätzlich trägt auch in den neuen Ländern entsprechend des 
übernommenen Arbeitsschutzrechts der Arbeitgeber die Verant-
wortung für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten. Die 
Bundesregierung leistet aber vielfältige Hilfestellung, um diesen 
bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben zu unterstützen. So setzt 
das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung im Haus-
haltsjahr 1991 insgesamt bis zu 20 Mio. DM für Modellvorhaben 
zur Unterstützung des Aufbaus des Arbeitsschutzes in den neuen 
Bundesländern ein. Mit der Vorbereitung solcher Vorhaben sind 
in Abstimmung mit den neuen Ländern Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Bundesanstalt für Arbeitsmedizin beauftragt worden. 
Die ersten von derzeit rd. 40 geplanten Vorhaben sind in Kürze 
vergabereif; sie zielen beispielsweise auf modellhafte Lösungen 
für Lärm- und Gefahrstoffprobleme, den Aufbau arbeitsmedizini-

scher Betreuungsmodelle, die Schulung von Arbeitsschutz-Multi-
plikatoren und die modellhafte Umrüstung von COMECON-

Maschinen. 

Mit der Treuhandanstalt wurde vereinbart, daß diese die von ihr 
verwalteten Betriebe schriftlich auf die im Einigungsvertrag gere-
gelten Arbeitsschutzpflichten und die Möglichkeit, entspre-
chende Investitionen in Sanierungskonzepten zu berücksichtigen, 
hinweist. 
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Darüber hinaus wurde mit der neu errichteten Bundesumweltstif-
tung vereinbart, daß diese auch Arbeitsumweltfragen bearbeiten 
wird; hierbei sollten die Arbeitsbedingungen in den neuen Bun-
desländern besonders berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus existiert eine Vielzahl von Einzelaktivitäten, um 
z. B. gesundheitsrelevante Daten der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik für Arbeitsschutzmaßnahmen zu nut-
zen. 

Die in den neuen Ländern stattfindende sprunghafte Umstruk-
turierung ganzer Produktions- und Dienstleistungsbereiche muß 
einhergehen mit einer gesundheitsförderlichen und sozialen Ar-
beitsplatzgestaltung; aus einer engen Zusammenarbeit mit Insti-

tutionen in den alten Ländern und durch Nutzung dort vorliegen-
der Instrumente und Erfahrungen erwachsen andererseits Chan-
cen, die notwendigen Produktivitätssteigerungen mit den huma-
nen Erfordernissen in Einklang zu bringen. 

Die Probleme in den Betrieben der neuen Bundesländer sind sehr 
komplex. Angesichts der für viele Bet riebe wirtschaftlich schwie-
rigen Situation sind zunächst einmal einfache Gestaltungslösun-
gen, die das wirtschatliche Überleben sichern, erforderlich. Im 
weiteren Verlauf müssen allerdings ganzheitliche Innovations-
ansätze verfolgt werden, um modernen Managementstrategien 
auch in den Bet rieben der neuen Länder zum Durchbruch zu ver-
helfen. Dazu liegen Erfahrungen vor, die mit Hilfe des Programms 
„Arbeit und Technik" in die neuen Länder transferiert werden 
sollen. 

4. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Arbeitsbedin-
gungen in den Betrieben und Verwaltungen der neuen Bundes-
länder häufig als unzumutbar und unmenschlich zu charakteri-
sieren sind? 

Eine Bewertung der Arbeitsbedingungen in den Betrieben und 
Verwaltungen der neuen Bundesländer ist derzeit nur insoweit 
möglich, wie es die oben dargestellte Informationsbasis zuläßt. 
Unzweifelhaft ist der gegenwärtige Zustand insgesamt unbefrie-
digend, wenngleich pauschale Wertungen der tatsächlichen 
Situation nicht immer gerecht werden dürften. Die Arbeitsbedin-
gungen in den neuen Ländern sind häufig noch gekennzeichnet 
durch schwere körperliche Belastungen, Lärm, Gefahrstoffe, 
Stäube, Hitze usw. mit den entsprechenden negativen gesund-
heitlichen Auswirkungen. Dieser Zustand ist eine Folge der weit-
gehend veralteten technischen Ausrüstungen der Bet riebe sowie 
eines Arbeitsschutzsystems, das wenig Erfolge in der Durchset-
zung des Arbeitsschutzrechts erzielen konnte. Dies zeigt sich z. B. 
in der großen Zahl von Ausnahmegenehmigungen sowie dem 
Defizit an konkreten Arbeitsschutzmaßnahmen in den Bet rieben; 
vielfach wurde anstelle der Arbeitsplatzsanierung lediglich mit 
persönlichen Schutzausrüstungen oder Umsetzungen gesundheit-
lich geschädigter Beschäftigter in „Schonbereiche" operiert. Ins-
gesamt besteht daher in den Bet rieben der neuen Länder ein er-
heblicher Nachholbedarf im Arbeitsschutz. 
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5. Wie weit ist der Aufbau von Einrichtungen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes, der arbeitsmedizinischen Dienste, der Berufs-
genossenschaften und Gewerbeaufsichtsbehörden in den neuen 
Bundesländern fortgeschritten, wie viele Aufsichtsbeamte oder 
Angestellte mit vergleichbaren Aufgaben sind für die Betriebe und 
Verwaltungen tätig? 

Für die wirtschaftliche Entwicklung spielt die Tätigkeit der Ar-
beitsschutzbehörden eine wichtige Rolle. Bei der Umstellung, 
Anpassung und Neubildung der Betriebe müssen die Arbeits-
schutzgesichtspunkte von vornherein einbezogen werden; die 
Aufwendungen für nachträgliche Schutzmaßnahmen und Ge-
sundheitsschäden sind teurer. Ein gutes Funktionieren der 
Arbeitsschutzbehörden ist daher auch für den wirtschaftlichen 
Aufbau wichtig. Nach vorliegenden Informationen stellt sich der 
Aufbau der Arbeitsschutzinstitutionen wie folgt dar: 

a) Gewerbeaufsicht 

In den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen sind insgesamt 19 Gewerbe-
aufsichtsämter eingerichtet worden; im Freistaat Sachsen sind 
fünf Fachämter für Umweltschutz, Geologie und Arbeitsschutz 
(mit zwei Außenstellen) im Aufbau; im Land Berlin wurden für 
das Landesamt für Arbeitsschutz und das Landesinstitut für 

Arbeitsmedizin im Nachtragshaushalt zusätzliche Stellen bean-

tragt. 

Landesinstitute bzw. Landesämter für Arbeitsschutz sind in 
Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg vorge-
sehen. 

Der personelle Aufbau in den Aufsichtsbehörden ist noch nicht 
abgeschlossen. Der gegenwärtige Stand stellt sich wie folgt 

dar: 

Berlin 
Für den Nachtragshaushalt 1991 sind folgende Stellen bean-

tragt worden: 

Landesamt für Arbeitsschutz und technische Sicherheit: 

Fachpersonal 	 130 

Verwaltungspersonal 	46 

Landesinstitut für Arbeitsmedizin: 
Fachpersonal 	 10 	(Gewerbeärzte) 

Verwaltungspersonal 	15 	(einschl. Laborpersonal) 

Brandenburg 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen: 

Fachpersonal 	 3 

Verwaltungspersonal 	1 

Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: 
Fachpersonal 	 48 
Verwaltungspersonal 	12 
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5 Ämter für Arbeitsschutz: 
Fachpersonal 	 200 
Verwaltungspersonal 	48 

Mecklenburg-Vorpommern 
Sozialministerium: 

Fachpersonal 	 4 

Verwaltungspersonal 	1 

4 Gewerbeaufsichtsämter: 

Fachpersonal 	 190 

Verwaltungspersonal 	43 

Sachsen 
Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit: 
Fachpersonal 	 5 
Verwaltungspersonal 	1 

Landesamt für Umweltschutz, Biologie und Arbeitsschutz: 
bestätigt sind für 1991 insgesamt 36 Planstellen — der Aufbau 

beginnt erst 

5 Fachämter für Umweltschutz, Geologie und Arbeitsschutz: 
mit 2 Außenstellen; bestätigt sind für 1991 insgesamt 23 Plan-
stellen — der Aufbau beginnt erst 

zum Stand des Aufbaus in Sachsen ist zu berücksichtigen, daß 
dort die Arbeitshygieneinspektionen noch bis zum 30. Juni 
1991 arbeiteten (vgl. Frage 6) 

Sachsen-Anhalt 
Ministerium für Arbeit und Soziales: 
Fachpersonal 	 1 

Verwaltungspersonal 	1 

Landesamt für Arbeitsschutz: 
bestätigt sind für 1991 insgesamt 76 Planstellen; befindet sich 

im Aufbau 

6 Gewerbeaufsichtsämter: 
Fachpersonal 	 306 

Verwaltungspersonal 	85 

Thüringen 
Thüringer Ministerium für Soziales und Gesundheit: 
Fachpersonal 	 9 
Verwaltungspersonal 	2 

Landesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: 
Fachpersonal 	 30 

Verwaltungspersonal 	6 

4 Ämter für Arbeitsschutz: 
Fachpersonal 	 200 
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b) Berufsgenossenschaften 

Auf das Beitrittsgebiet haben sich 30 Berufsgenossenschaften 
erstreckt, die dort über 80 Stützpunkte für den technischen 
Aufsichtsdienst eingerichtet haben. Die Berufsgenossenschaf-
ten haben für die Überwachungs- und Beratungstätigkeit rd. 
350 Fachleute aus dem Beitrittsgebiet eingestellt, die bislang 
überwiegend Aufgaben im Arbeitsschutz oder der Arbeits-
hygiene wahrgenommen haben. Diese Fachleute sind zunächst 
in mehrwöchigen Qualifizierungsmaßnahmen mit dem bundes-
deutschen Arbeitsschutzsystem und -recht vertraut gemacht 
worden und befinden sich nunmehr in der regulären Ausbil-
dung zum Technischen Aufsichtsbeamten. In dieser Über-
gangsphase werden die angehenden Technischen Aufsichtsbe-
amten durch erfahrene Technische Aufsichtsbeamte aus den 

westlichen Bundesländern angeleitet und unterstützt. 

Auch der Aufbau der arbeitsmedizinischen Betreuung in den 
neuen Bundesländern macht Fortschritte. Der Berufsgenossen-
schaftliche Arbeitsmedizinische Dienst (BAD) verfügt zur Zeit 
über 26 Standorte mit 45 Ärzten und etwa der gleichen Zahl medi-
zinischen Fachpersonals. Die arbeitsmedizinischen Dienste ein-
zelner Berufsgenossenschaften (Berufsgenossenschaften der Bau-
wirtschaft, Binnenschiffahrts-BG und See-BG) haben zur Zeit rd. 
33 Zentren und zugehörige Außenstellen, in denen rd. 200 Mit-
arbeiter tätig sind, davon rd. 60 Ärzte. Bei dem eingestellten 
Personal handelt es sich um Mitarbeiter/innen aus den neuen 
Bundesländern mit entsprechender fachlicher Qualifikation. Wei-
tere Stützpunkte des BAD und der arbeitsmedizinischen Dienste 
der Berufsgenossenschaften sind in Abhängigkeit von der Ent-
wicklung der Betriebssituation in den neuen Bundesländern vor-

gesehen. 

Darüber hinaus verfügt nach Kenntnis der Bundesregierung der 
Technische Überwachungs-Verein Berlin/Brandenburg über je 

zwei arbeitsmedizinische Dienste in Brandenburg und Sachsen-
Anhalt, zehn Stützpunkte hat das Institut für Arbeits- und Sozial-

hygiene eingerichtet. 

Darüber hinaus existieren rd. 40 werksärztliche Dienste in Groß-
und Mittelbetrieben. Darüber hinaus bemühen sich Arbeitsmedi-
ziner um eine niedergelassene kassenärztliche Tätigkeit, aus der 
heraus sie nebenberuflich arbeitsmedizinisch arbeiten wollen. 
Auch Gemeinschaftspraxen und andere Formen arbeitsmedizini-
scher Dienste haben sich gebildet. Eine Reihe von Arbeitsmedizi-

nern arbeitet noch in der alten Struktur als Betriebsarzt. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung unterstützt 
den Aufbau arbeitsmedizinischer Dienste durch die Förderung 
geeigneter Betreuungsmodelle, die gegenwärtig von der Bundes-

anstalt für Arbeitsmedizin vorbereitet werden. 

6. In welchem Umfang wurde dabei auf Personal der bisherigen 
Arbeitshygieneinspektionen oder vergleichbaren DDR-Institutio-
nen zurückgegriffen? 
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Wie bereits aus der Antwort zu Frage 5 hervorgeht, wurde der 
weit überwiegende Teil der in Arbeitsschutzeinrichtungen be-
schäftigten Fachleute aus vergleichbaren Einrichtungen der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik gewonnen. 

Für das Anlaufen der Tätigkeit der Gewerbeaufsichtsbehörden 
hat sich die Patenschaftshilfe durch Gewerbeaufsichtsämter der 
Partnerländer — insbesondere Austauch von Gewerbeaufsichtsbe-
amten — als sehr wirksam erwiesen. Diese Hilfe könnte in einigen 

Fällen noch verstärkt werden. 

In allen neuen Bundesländern wurden die staatlichen Arbeits-
schutzinspektionen und die Arbeitshygieneinspektionen aufge-
löst (in Sachsen bis 30. Juni 1991). Das bereits eingesetzte bzw. für 
die Einstellung vorgesehene Fachpersonal kommt weit überwie-
gend aus den neuen Bundesländern. In Berlin soll der Mehrbedarf 
für den Ostteil der Stadt ausschließlich mit Ostberliner Fachkräf-
ten gedeckt werden. 

Der rasche Aufbau der Technischen Aufsichtsdienste der Berufs-
genossenschaften wurde durch die Existenz leistungsfähiger Be-
rufsgenossenschaften in den alten Ländern und deren Erstrek-

kung in die neuen Länder erleichtert. 

7. Wie beurteilt die Bundesregierung den Stand der arbeitsmedizini-
schen und arbeitswissenschaftlichen Forschung in den neuen Bun-
desländern? 

Welche arbeitsmedizinischen und arbeitswissenschaftlichen For-
schungsinstitute sollen nach Auffassung der Bundesregierung wei-
ter erhalten bleiben? 

Welche rechtlichen Träger und welche Finanzierungen sind dafür 
zukünftig im einzelnen vorgesehen? 

Der bisherige Erfahrungsaustausch zwischen Wissenschaftlern 
aus den neuen und alten Bundesländern zeigt, daß die arbeitswis-
senschaftliche und arbeitsmedizinische Forschung in der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Republik in einigen Teilberei-
chen ein beachtliches Niveau erreicht hatte; dies bet rifft vor allem 

die theoretischen und methodischen Ansätze zur Analyse von Ar-
beitsbedingungen, zur Qualifikationsentwicklung und zur Fest-
stellung arbeitsbedingter Gesundheitsschädigungen. Diese gün-
stigen Voraussetzungen gilt es für den Neuaufbau in den Bet rie-

ben zu sichern und in die praktische Gestaltung einzubringen. 

Arbeitsmedizin: 

Die Bundesregierung hat mit Wirkung vom 1. Januar 1991 die 
Bundesanstalt für Arbeitsmedizin (BAfAM) in Ost-Berlin errichtet. 
Bei der Errichtung wurde auf Personal des aufgelösten Zentral-
instituts für Arbeitsmedizin (ZAM) der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik zurückgegriffen. Die neue Bundes-
anstalt verfügt über 165 Stellen. 

Über das ZAM hinaus existierten in der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik sieben Institute für Arbeitsmedizin an 
den Universitäten sowie drei Institute an den medizinischen Aka-
demien; zusätzlich gab es einzelne andere medizinische, toxikolo- 
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gische oder arbeitspsychologisch orientierte Bereiche. Arbeits-
medizinische Forschung wurde darüber hinaus an Arbeits-
hygieneeinrichtungen der Bezirke betrieben. Weiterhin gab es 
Arbeitshygienische und Wissenschaftlich-Technische Zentren 
einzelner Industriezweige. 

Zu nennen sind hier weiter ausgewählte große Bet riebspoliklini-
ken und der medizinische Dienst des Verkehrswesens. 

Die zentralistischen Strukturen der Forschungsverwaltung wur-
den aufgelöst und existieren nicht mehr. Die bisherigen Träger 
der arbeitsmedizinischen Forschung wurden umstrukturiert bzw. 
aufgelöst. Das Potential der arbeitsmedizinischen Forschung in 

den neuen Ländern konzentriert sich gegenwärtig — neben der 
Bundesanstalt für Arbeitsmedizin — auf Lehrstühle und Institute 
für Arbeitsmedizin im universitären Bereich, die sich gegenwärtig 
in der Phase der Evaluierung und der sich anschließenden Um-
strukturierung befinden. Die übrigen genannten Stellen der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik stehen für arbeits-
medizinische Forschungsaufgaben weitgehend nicht mehr zur 
Verfügung. 

Arbeitswissenschaften: 

Die arbeitswissenschaftliche Forschung in der ehemaligen Deut-

schen Demokratischen Republik wurde in Hochschulinstituten, 
Wissenschaftlich-Technischen Zentren und Arbeitswissenschaft-
lichen Zentren durchgeführt. Das auf diesem Hintergrund entwik-
kelte Konzept der „Wissenschaftlichen Arbeitsorganisation 
(WAO) " wurde als theoretisches Konzept auch international aner-
kannt. Von den genannten Stellen wurden Beiträge auf den Ge-
bieten der Arbeitsökonomie und Arbeitsbewertung, des Arbeits-
studienwesens, der Arbeitsgestaltung einschließlich Ergonomie, 
Arbeitsplatzgestaltung und Anthropometrie, des Arbeitsschutzes, 
der Arbeitshygiene, der Arbeitsumweltgestaltung und der Ar-
beitspsychologie geleistet. Wenig geforscht wurde auf den Gebie-
ten Arbeitssoziologie sowie Arbeitsrecht. 

Die arbeitswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen außer-
halb von Hochschulen und Universitäten haben sich infolge des 
Wegfalls der institutionellen und finanziellen Grundlage im we-
sentlichen aufgelöst. Es existieren jedoch noch Einrichtungen, die 

auf speziellen Gebieten Forschungsarbeiten weiterführen oder 
neu aufgenommen haben. Die an den Hochschulen vorhandenen 
arbeitswissenschaftlichen Kapazitäten existieren überwiegend 
zur Zeit noch. Sie wurden jedoch bereits personell reduziert. 

Das ehemalige Zentralinstitut für Arbeitsschutz (ZIAS) der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik wurde aufgelöst; 
unter Rückgriff auf Personal des ZIAS wurde die Abteilung 7 der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz in Dresden mit Wirkung vom 
1. Januar 1991 errichtet; die Abteilung verfügt über 60 Stellen. 

Forschung ist nach dem Grundgesetz grundsätzlich Angelegen-
heit der Länder. Auch in den alten Bundesländern fand und findet 
staatlich finanzierte Forschung der Arbeitswissenschaft und Ar-
beitsmedizin ausschließlich an Instituten der Hochschulen statt 
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(Ausnahme: Bundesanstalt für Arbeitsschutz, Dortmund). Die Ar-
beitswissenschaften und die Arbeitsmedizin erfüllen im übrigen 
nicht die Kriterien zur Schaffung von Großforschungseinrich-
tungen. 

8. Wie beurteilt die Bundesregierung die Chancen durch Beschäfti-
gungs- und Innovationsgesellschaften auf breiter Basis eine sozial-
verträgliche Modernisierung der Industrie und eine Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in den neuen Bundesländern zu errei-
chen? 

Welche öffentlichen Fördermaßnahmen bestehen dafür, bzw. sind 
geplant? 

Arbeitsförderungs- bzw. Beschäftigungsgesellschaften sind in 
erster Linie ein Instrument der Arbeitsmarktpolitik. Dieses Instru-
ment ist nicht geeignet, auf breiter Basis eine sozial verträgliche 
Modernisierung der Industrie und eine Verbesserung der Arbeits-
bedingungen in den neuen Ländern zu erreichen. Allerdings wer-
den im Rahmen derartiger Gesellschaften auch Umweltschutzauf-
gaben erfüllt; der enge sachliche Zusammenhang zwischen Ar-
beits- und Umweltschutz bedeutet daher, daß bei betrieblichen 
Umweltschutzmaßnahmen auch Arbeitsschutzziele realisiert wer-
den können. 

9. Inwieweit werden bei den Sanierungs- und Reorganisationsmaß-
nahmen der Bet riebe durch die Treuhand AG ausdrücklich Fragen 
einer ganzheitlichen Arbeitsgestaltung (Integration von tech-
nischen und wirtschaftlichen Maßnahmen mit Gesundheits-, Ar-
beitsschutz-, Qualifizierungs- und Arbeitsorganisationsmaß-
nahmen) berücksichtigt? 

Bei der Entscheidung über Sanierungskonzepte werden Investiv-
maßnahmen im Rahmen von Vorwärtsstrategien der Unterneh-
men so genehmigt, daß modernste Einrichtungen und Ausrüstun-
gen eingesetzt werden können. Solche Strategien können auch 
Konzepte einer ganzheitlichen Arbeitsgestaltung beinhalten. Die 
Treuhandanstalt wird dabei von dem Gedanken geleitet, daß 

a) die nachhaltige Wirtschaftlichkeit dieser Investitionsgüter ab-

gesichert ist und 

b) die Arbeitsmilieu-Bedingungen damit gleichzeitig modernstem 
internationalen Standard entsprechen. 

Selbstverständlich ist Voraussetzung für derartige Investivmaß-
nahmen die gegebene Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Ge-
schäftsaktivität des in Rede stehenden Unternehmens. 

Soweit in diesem Zusammenhang Mitbestimmungsrechte zu be-
achten sind, die den Zielsetzungen ganzheitlicher Arbeitsgestal-
tung Rechnung tragen, ist dies Aufgabe der jeweiligen Unterneh-
mensleitung. Die Beachtung der Mitbestimmungsrechte wird von 
der Treuhandanstalt im Rahmen ihrer Möglichkeiten allerdings 
entschieden unterstützt. 
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10. Inwieweit sind im Programm „Aufschwung Ost" neben dem Trans-
fer von Kapital und Technologie, auch die Umsetzung von ganz-
heitlichem Arbeitsgestaltungswissen in den Betrieben und Verwal-
tungen der neuen Bundesländer vorgesehen? 

Die Bundesregierung fördert Konzepte ganzheitlicher Arbeitsge-
staltung und sie berücksichtigt dabei auch im Rahmen des Pro-
gramms „Arbeit und Technik" schwerpunktmäßig die neuen Län-
der. Spezielle Mittel sind dafür im Programm „Aufschwung Ost" 
nicht enthalten. Jedoch wirken laut Auskunft der neuen Länder 
die dortigen Arbeitsschutzbehörden auf eine menschengerechte 

Gestaltung von Arbeit und Technik hin, indem mit Hilfe der Mittel 
aus dem Programm „Aufschwung Ost" die Arbeitsplätze gemäß 
dem Stand der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen, 
arbeitshygienischen sowie arbeitswissenschaftlichen Anforderun-
gen gestaltet werden. 

11. Welche inhaltlichen und förderpolitischen Veränderungen sind im 
Programm „Arbeit und Technik" im Hinblick auf die neuen Bun-
desländer beabsichtigt, welche spezifischen Förderaktivitäten sind 
für die neuen Bundesländer geplant und welche finanziellen Aus-
weitungen hat die Bundesregierung für dieses Programm im Jahre 
1992 und in den Folgejahren jeweils im einzelnen vorgesehen? 

Welche administrativen Vereinfachungen und Förderanreize sind 
für Betriebe und wissenschaftliche Einrichtungen in den neuen 
Bundesländern vorgesehen? 

Die Bundesregierung hält an den programmatischen Zielen des 
Programms „Arbeit und Technik" zur Verbesserung der Arbeits- 

und Lebensbedingungen sowohl für den Bereich der alten als 
auch der neuen Bundesländer fest. Die inhaltlichen Ansprüche 
des Programms sollen nicht aufgegeben werden. 

Die unterschiedlichen Ausgangssituationen und Problemlagen 
machen jedoch spezifische Fördermodalitäten für die Antragstel-
ler in den neuen Bundesländern erforderlich. 

Gestaltungswissen aus den alten Bundesländern muß in den 
neuen Bundesländern vielfach in Situationen angewandt werden, 
die sich gründlich von den Verhältnissen unterscheiden, unter 
denen dieses Wissen ursprünglich gewonnen und praktisch er-
probt wurde. Diesem Umstand hat das Programm unverzüglich 
Rechnung getragen, in dem es das bisher bewährte Förderange-
bot um weitere Vorhabentypen speziell für die neuen Bundeslän-
der ergänzt hat. Im einzelnen sind dies: 

— Vorhaben zur gezielten, bedarfsgerechten Aufbereitung und 
Vermittlung von AuT-Ergebnissen 

— Verbundvorhaben zum Transfer von AuT-Ergebnissen im Dia-

log zwischen Partnern aus den alten und den neuen Bundes-
ländern 

— Vorhaben, die entlang, vorhandener AuT-Ergebnisse eine 
schrittweise Ingangsetzung ganzheitlicher Innovationen er-
möglichen 

— örtlich zentrierte Modellvorhaben zur Stärkung lokaler Innova-
tionspotentiale 
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—Vorhaben zur Unterstützung des Aufbaus von Kooperations-

netzwerken zu AuT-Problemlösungen 

— und schließlich Vorhaben mit einer zeitnahen und unabhän-
gigen Beobachtung und Bewertung der Veränderungsprozesse 

im geförderten und nichtgeförderten Raum. 

Diese zusätzlichen Vorhaben stellen zugleich eine Möglichkeit 
dar, in Partnerschaften zwischen Wissenschaftlern und Betriebs-
praktikern aus den alten und neuen Bundesländern einen breiten 

Wissenstransfer sicherzustellen. 

Die Bundesregierung befindet sich zur Zeit im Aufstellungsver-
fahren zum Haushalt 1992 sowie für die mittelfristige Finanzpla-
nung 1993 ff. Beschlüsse der Bundesregierung wurden dazu bis-

lang noch nicht gefaßt. 

Mit Rücksicht darauf, daß für Antragsteller aus den neuen Bun-
desländern häufig Erschwernisse zu bewältigen sind, wurden 
Vereinfachungen und Erleichterungen bei der Projektförderung 
eingeräumt. Die wesentlichen Möglichkeiten sind: 

— Fachliche Schnellprüfung und Verzicht auf Frühkoordinierung 

— Vereinfachung des Beratungsverfahrens z. B. durch Einholung 

von Einzelgutachten 

— Berücksichtigung der individuellen Situation in der Bonitäts-

prüfung 

— Erleichterung beim Aufbringen des Eigenanteils 

— Durch Anwendung eines Zehn-Prozent-Bonus bei Vorhaben 
der gewerblichen Wirtschaft für die neuen Bundesländer er-
höht sich de facto die Regelförderquote von 50 auf 60 Prozent 

— Pauschalierung bis 30. Juni 1993 

— Berücksichtigung mangelnder Liquidität durch individuelle 

Gestaltung der Zahlungspläne 

— Bei Antragstellern aus der gewerblichen Wirtschaft können die 
Aufwendungen für die Projektkonzipierung im Rahmen eines 
Vorprojektes geltend gemacht werden (bis zu einem Höchstbe-

trag von 50 000 DM). 

Insgesamt erfordert der Kenntnisstand solcher Antragsteller über 
fachliche, inhaltliche und administrative Fragen einen intensive-
ren Beratungsaufwand durch BMFT und den Projektträger „Ar-
beit und Technik". Auch hier werden neue Wege und Formen zur 
Beratung der Antragsteller aus den neuen Bundesländern prakti-

ziert. 

12. Welche Konsequenzen will die Bundesregierung aus der Forderung 
der 24. CDA-Bundestagung vom 19. April bis 21. April 1991 in 
Königswinter ziehen, um 

— dem Forschungsprogramm Arbeit und Technik zur Bewältigung 
der ihm obliegenden Aufgaben in den westlichen Bundes-
ländern ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen und 

— das Programm durch eine entsprechende Aufstockung der För-
dermittel zugleich in die Lage zu versetzen, die ihm zukom-
mende wichtige Rolle bei der Modernisierung p rivater wie 
öffentlicher Unternehmen in den neuen Bundesländern wirk-
sam auszuüben? 
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Seit 1974 bis heute hat die Bundesregierung mit insgesamt 1 500 
Mio. DM Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Verbesse-

rung der Arbeitsbedingungen unterstützt. Damit wurde insgesamt 
bereits ein beachtliches und umfangreiches Wissen zur Gestal-
tung der Arbeit geschaffen, auf das jetzt zurückgegriffen werden 
kann. Die Forderung der 24. CDA-Bundestagung wird im Rahmen 
der Prioritätensetzung zu den Haushaltsbeschlüssen (s. Antwort 
zu Frage 11) angemessen berücksichtigt werden. 

13. Kann die Bundesregierung bestätigen, daß wegen fehlender För-
dermittel im Programm „Arbeit und Technik" eine Reihe von For-
schungsvorhaben aus den westlichen Bundesländern in diesem 
Jahr bereits abgelehnt wurden bzw. in der nächsten Zeit abgelehnt 
werden müssen? 

Um wie viele Vorhaben handelt es sich dabei, wie hoch waren die 
beantragten Fördermittel für 1991 und Folgejahre und welche Kri-
terien waren für die Bundesregierung bei der Auswahl der Vor-
haben maßgebend? 

Für das Programm „Arbeit und Technik" gibt es eine rege Nach-
frage. Die von den Fachgutachtern bewerteten und durch das 
Ministerium für Forschung und Technologie zur Förderung emp-
fohlenen Forschungsanträge haben den Rahmen der verfügbaren 
Finanzmittel überschritten. Deshalb wurden bzw. werden 31 An-
träge mit einem Finanzvolumen von insgesamt 32,3 Mio. DM ab-

gelehnt werden müssen. Davon entfallen 5,8 Mio. DM auf das 
Haushaltsjahr 1991. 

Da Anträge aus den neuen Bundesländern, die fachlich gut sind, 
mit Priorität gefördert werden, sind von den Ablehnungen aus-
schließlich Antragsteller aus den alten Bundesländern betroffen. 

Die maßgeblichen Kriterien für die Ablehnung von Vorhaben aus 
den westlichen Bundesländern — erarbeitet unter Hinzuziehung 
des Sachverstandes der Beratungsgremien für die Programm-
pflege — waren folgende: 

— Vorhabensanträge aus solchen Arbeitsschwerpunkten des Pro-
gramms, die zum Teil seit über zehn Jahren bestehen und be-
endet werden sollen; ausgenommen solche Anträge, die Trans-
fercharakter für die neuen Bundesländer nachweisen konnten. 

— Straffung der Aufgaben in den Arbeitsschwerpunkten durch 
Konzentration auf dringend notwendige inhaltliche Teil-
aspekte. 




